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Maßnahmen zur Sicherung
der Energieversorgung in
der Europäischen Union: Eine
kritische Bestandsaufnahme
Ass.jur. Helmut Klaue und Dr.rer.oec. Kai van de Loo, Gesamtverband des deutschen
Steinkohlenbergbaus, Essen

Energieversorgungssicherheit ist zu Recht
nicht nur in Deutschland, sondern zuneh-
mend auch in anderen Ländern sowie in der

EU wieder ein zentrales Thema der Energiepolitik.
Die Europäische Kommission bemüht sich schon

seit Jahren, eine europaweite Strategiedebatte
darüber anzustoßen und gemeinschaftsweite Ini-
tiativen auf diesem Gebiet zu entwickeln. Im Jahr
2000 hat sie ein Grünbuch dazu vorgelegt, dem
schon bald eine ähnliche Initiative zum gleichen
Thema folgen soll. In den zu Beginn des Jahrs 2005
vorgelegten neuen energiepolitischen Prioritäten
der Kommission wird der Versorgungssicherheit
zusammen mit der Energieeffizienz eine heraus-
ragende Stellung eingeräumt (1). Mit dem künfti-
gen europäischen Verfassungsvertrag wird die
Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit
sogar zu einem Verfassungsgebot für alle Mit-
gliedsstaaten und die EU als Ganzes.

Die bisher bestehenden, verabschiedeten oder
geplanten Maßnahmen zur Sicherung der Ener-
gieversorgung in Europa können jedoch vielfach
nur als Stückwerk mit vielen offenen Punkten
gewertet werden, obwohl die jederzeit hinrei-
chende Verfügbarkeit von Energie zu bezahlba-
ren Preisen von fundamentaler Bedeutung für
das gesamte wirtschaftliche und soziale Leben
ist.

Risiken und Diskussionsstand

Risiken der Energieversorgung
In jüngster Zeit wurde das zumindest in den
westlichen Ländern lange Zeit vorherrschende
Vertrauen in die Sicherheit der Energieversor-
gung durch extrem steigende Energiepreise, zum
Teil auch Lieferstörungen und massive Stromaus-
fälle in mehreren Industriestaaten erschüttert. Es
wurde überdeutlich, dass Energieversorgungs-
sicherheit nicht selbstverständlich ist, sondern
großer öffentlicher Aufmerksamkeit und erhebli-
cher Anstrengungen bedarf. Infolge der weltwirt-
schaftlichen und geopolitischen Entwicklungen
der letzten Jahre sowie der zunehmenden Abhän-
gigkeit der EU von Primärenergielieferungen aus
dritten Ländern, aber auch durch die Liberalisie-
rung der Energiemärkte in Europa, umwelt- und
klimapolitisch motivierte staatliche Interventio-
nen im Energiebereich sowie die Korrektur der
Reservenschätzungen großer Energiekonzerne
sind für die Sicherheit der Energieversorgung
neue Herausforderungen entstanden.

Eine sichere Versorgung mit Energie und
Energierohstoffen ist eine Grundvorausset-
zung für jede moderne Gesellschaft und erst
recht für das Funktionieren jeder hochtech-
nologisierten Industrienation. Die globalen
Rahmenbedingungen für die Versorgung mit
Energierohstoffen haben sich in den vergan-
genen Jahren grundlegend verändert. Die
Preise für und der Zugriff auf diese Rohstoffe
werden zunehmend unsicherer. Dabei stehen
die Energie- und Industriestandorte im inter-
nationalen Wettbewerb um den Zugang zu
den Versorgungsquellen, Absatzmärkten und
Investitionsmitteln. Im Beitrag werden die
wesentlichen Risiken der Energieversorgung
erörtert und der aktuelle Diskussionsstand
dargelegt sowie ein Überblick der heute auf
EU-Ebene bestehenden Kompetenzen, Ziele
und Maßnahmen zur Gewährleistung der
Energieversorgungssicherheit gegeben.

Das Risikospektrum ist breit gefächert, sodass
verschiedene Facetten der Energieversorgungs-
sicherheit beachtet werden müssen. In der Elek-
trizitätsversorgung reichen diese von der kurz-
fristigen Sicherheit gegenüber technischen Be-
triebsstörungen über funktionierende Wettbe-
werbsmärkte bis hin zur langfristigen Sicherheit
des Bestands genügender Erzeugungskapazitä-
ten und Infrastruktur sowie des Zugangs zu den
Primär-energieträgern. Gerade letzterer Aspekt
war viele Jahre scheinbar unproblematisch und
hat sich nun als mehr und mehr bedenklich
erwiesen.

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) be-
tont in ihrem jüngsten World Energy Outlook
2004, dass nach den globalen Vorausschätzungen
bis zum Jahr 2030 die Versorgungsrisiken für die
OECD-Länder zunehmen werden und die Energie-
sicherheit Anlass zu ernsthaften Sorgen ist (2). Die
weltweite Verletzbarkeit durch Versorgungsstö-
rungen infolge der Expansion des internationalen
Handels und der immer größeren Abhängigkei-
ten von Importen aus zum Teil politisch instabilen
Lieferregionen wird zunehmen. Klimavorsorge
und Nachhaltigkeitsanforderungen stellten zudem
das gegenwärtige Energiesystem infrage. Explo-
dierende Energiepreise und jüngste geopolitische
Entwicklungen – darunter der Terroranschlag auf
die USA am 11. September 2001 sowie der Irak-
Krieg – haben bereits auf bisweilen dramatische
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Weise mögliche Unsicherheiten für die Energie-
versorgung deutlich gemacht.

Die Globalisierung der Energiemärkte erhöht
die gegenseitige Abhängigkeit von Produzenten-
und Verbraucherländern und sie erhöht auch die
Risikoexposition im Fall politischer Krisen oder gar
militärischer Konflikte bis hin zu terroristischen
Anschlägen oder bei bloßen Unfällen und techni-
schem Versagen auf Förder- und Erzeugungsanla-
gen, Leitungen und Pipelines oder Tankern. Alle
Importenergien bis hin zur Importkohle unterlie-
gen besonderen Lieferanten-, Beschaffungs- und
Transportrisiken.

Doch auch die häufig als Alternative gepriese-
nen quasi-heimischen erneuerbaren Energien sind
„mit Versorgungsrisiken eigener Art” behaftet, so
etwa der Weltenergiereport 2004 (WER) der RWE
AG (3), denn abgesehen von ihrer fehlenden
Wettbewerbsfähigkeit ist ihr Dargebot zum Teil
nur unstetig verfügbar. Für die Windkraft in
Deutschland beispielsweise gilt nach Angaben
einer kürzlich veröffentlichten Studie der Deut-
schen Energie-Agentur – der dena-Netzstudie (4) –,
dass nur ein kleiner Teil der installierten Leistung
als effektiv verfügbar gelten kann. Außerdem
sind die Regenerativen nicht nur in hohem Maß
Wetter- und sonstigen Natureinflüssen unterwor-
fen, sie verbrauchen auch immense Flächen und
Landschaftsgüter sowie andere knappe Ressour-
cen und zwar je erzeugter Energieeinheit sehr viel
mehr als die „konventionellen” Energietechnolo-
gien.

Unabhängig von der Frage möglicher Versor-
gungsstörungen gehen mittlerweile fast alle Pro-
gnosen von langfristig steigenden Energie- und
Rohstoffpreisen aus, auch wenn es zwischenzeitlich
zu Preisbewegungen nach unten kommen kann.
So erachtet die Deutsche Bank Research (DBR)
weitere deutliche Preissteigungen auf den Ener-
giemärkten aufgrund begrenzter Reserven und
Förderkapazitäten bei weltweit steigender Nach-
frage längerfristig einen weiteren deutlichen
„Energiepreisanstieg (für) programmiert”, und
zwar nicht nur beim Öl (im Jahr 2004 durchbrach
der Rohölpreis je Barrel erstmals die 50 US-$-
Marke), sondern auch beim Erdgas. Die DBR hat
deshalb eine „Renaissance des Sicherheitsziels
auch in (der) EU” prognostiziert (5).

Auch nach dem WER 2004 werden die Preis-
und Lieferrisiken an den Energiemärkten weiter
an Gewicht gewinnen, weil sich rund 85 % der
globalen Erdölreserven und 68 % der Welterdgas-
vorkommen in Regionen mit signifikanten innen-
und geopolitischen Risiken befinden. Für die
EU-25 als heute schon größte Energieimport-
region der Welt fallen diese Risiken besonders ins
Gewicht, da die Importabhängigkeit von heute
knapp 50 % bis zum Jahr 2030 auf annähernd
70 % zu steigen droht.

Bereits heute spitzt sich die Versorgungslage auf
einigen Energiemärkten zu. So rechnet etwa die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR) beim Öl damit, dass bei konstanter
Jahresförderung und definierten Reserven schon
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gen Angebotskapazitäten ein beschleunigter
Nachfrageschub vor allem aus der Volksrepublik
China mit seinem immensen Wirtschaftswachs-
tum und Rohstoffbedarf („Staubsaugereffekt”)
gegenüberstand. Doch nicht nur gegenüber der
Volksrepublik China, sondern auch gegenüber
anderen asiatischen Ländern und künftig mögli-
cherweise auch gegenüber den USA stehen die
Mitgliedsstaaten der EU auf den internationalen
Kohlenmärkten in verschärfter Nachfragekonkur-
renz.

Diese Entwicklung scheint nicht nur anzuhal-
ten, sie wird sich in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten auch durch den Aufholprozess ande-
rer Schwellenländer (Indien, Brasilien, Russland)
noch verschärfen und weitere Verwendungsbe-
reiche und Energieträger erfassen. So sind auch
bei der Kraftwerkskohle – weltweit der Energie-
träger Nr. 1 in der Stromerzeugung – ähnliche
Entwicklungen wie im Kokskohlesektor keines-
wegs auszuschließen. Anders als bei Öl und Gas
besitzt die EU und hier insbesondere Deutschland
jedoch noch große heimische Stein- und Braun-
kohlenreserven, die es angemessen zu nutzen gilt.

Die Europäische Kommission hatte bereits Ende
2000 mit ihrem „Grünbuch zur Energieversor-
gungssicherheit” (Bild 1) alarmierende Befunde
zu den physischen, ökonomischen, sozialen und
auch umweltbezogenen Risiken der zunehmen-
den Abhängigkeit der EU von Energieimporten
aus Drittländern vorgelegt und darin eine gravie-
rende „strukturelle Schwäche”, ja sogar die „Achil-
lesferse” der europäischen Wirtschaft diagnosti-
ziert (8).

Aktueller Diskussionsstand

Grundsätzlich besteht Einvernehmen darüber, dass
die neuen Energierisiken intelligente Zukunfts-
strategien erfordern, die Versorgungssicherheit
gewährleisten, ohne Wirtschaftlichkeit und Um-
weltverträglichkeit zu vernachlässigen, aber diese
auch nicht überstrapazieren. Entscheidend ist die
angemessene Balance, die am besten durch einen
ausgewogenen Primärenergiemix, eine möglichst
effiziente Energienutzung und die Offenhaltung
wesentlicher eigener Versorgungs- und Technolo-
gieoptionen erreicht werden kann. Dabei wird es
eine hinreichende Energieversorgungssicherheit
wie jede Krisenvorsorge nicht zum Nulltarif bezie-
hungsweise ohne „Risikoprämien” geben.

Die großen Industrienationen machen sich
verstärkt Gedanken über eine sichere Energiever-
sorgung. Laut National Intelligence Council (NIC)
– ein strategischer Think Tank des CIA – werde die
steigende Nachfrage nach Energie, insbesondere
von Indien und der Volksrepublik China, entschei-
denden Einfluss auf die geopolitischen Beziehun-
gen der nächsten Jahrzehnte haben (9). Der
ungehinderte Zugang zu den Rohstoffquellen
müsse daher langfristig gesichert werden. NIC
schätzt, dass der weltweite Energieverbrauch
zwischen den Jahren 2000 und 2020 um 50 %
zunehmen wird – von 1980 bis 2000 wuchs der
Bedarf nur um 34 %. Getrieben vom anhaltend
hohen Wirtschaftswachstum (9,5 % im Jahr 2004)
hat die Volksrepublik China, bisher schon der

innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre der Zeit-
punkt erreicht ist, zu dem das weltweit verfügbare
Erdöl zur Hälfte gefördert und verbraucht ist
(depletion mid-point). Andere Schätzungen sehen
diesen Zeitpunkt etwas später, manche sogar frü-
her kommen. Speziell in der EU gehen die eigenen
Öl- und Gasreserven (vor allem in der Nordsee) in
diesem Zeitraum vollends zur Neige.

Doch selbst dann, wenn eine auf längere Sicht
ausreichende Verfügbarkeit von Öl auf dem Welt-
markt unterstellt würde, stellt dies keineswegs
eine Garantie auf stabile Preise dar. Eine im März
2005 veröffentlichte Studie des Leipziger Instituts
für Energetik und Umwelt (IE-Studie) zu den
Risiken bei Energierohstoffen kommt zu dem
Ergebnis, dass zwar auf absehbare Zeit weltweit
ausreichende Energiereserven zur Befriedigung
der Nachfrage zur Verfügung stehen, doch müs-
sen bei verschärfter Nachfragekonkurrenz hierfür
deutlich steigende Preise gezahlt werden (6).
Dabei ist zu bedenken, dass jeder US-$ mehr pro
Barrel Rohöl die Energierechnung der deutschen
Volkswirtschaft um etwa 1 Mrd. EUR verteuert.
Geopolitische Risiken kommen hinzu.

Doch Krisensymptome gibt es nicht bloß bei Öl
und Gas, sondern auch in der lange scheinbar
sicheren Kohlenversorgung. Der Gesamtverband
des deutschen Steinkohlenbergbaus (GVSt) hat
seinen Jahresbericht 2004 sogar unter das Motto
„Sichere Energie: wichtiger denn je” gestellt (7).
Konstatiert wird eine neue Nachdenklichkeit in
der Frage der Energiesicherheit. Dazu beigetra-
gen hat auch die Koks- und Kokskohlenkrise. Die
Kohlenförderung wird in ganz Europa zurückge-
fahren, und inzwischen dominieren auch auf dem
Kohlenmarkt längst Importe aus Drittländern.
Welche Konsequenzen dies haben kann, zeigt die
Krise im Segment Kokskohle und Koks mit der
Folge von teilweisen Engpässen und extremen
Preissteigerungen auf den internationalen Märk-
ten. Der wesentliche Grund war und ist, dass den
insgesamt begrenzten, in Europa sogar rückläufi-

Bild 1. Grünbuch
zur Energie-

versorgungs-
sicherheit.
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größte Produzent und Verbraucher von Kohle der
Welt – und übrigens auch von Stahl –, vergangenes
Jahr Japan als zweitgrößten Ölverbraucher über-
holt. Im Jahr 2004 stieg der Verbrauch um ein
Drittel. Um weiter so wachsen zu können, müsse
die boomende Volksrepublik China ihren Energie-
verbrauch bis zum Jahr 2020 um 150 % steigern.
Sie würde dann größter Ölimporteur der Welt
sein. Ähnliches gilt für andere Rohstoffe. Anders
als die auf diesem Gebiet eher passive EU und
Deutschland arbeitet die Volksrepublik deshalb
aktiv und intensiv daran, sich weltweit den Zu-
gang zu Lagerstätten zu sichern. Exporte eigener
Ressourcen, vor allem von Kohle und Koks, wur-
den dagegen zeitweilig sogar entgegen den
Regeln der Welthandelsorganisation fast voll-
ständig gestoppt.

Laut der erwähnten IE-Studie haben die Risiken
beziehungsweise die Sicherung von Energieroh-
stoffen auch für die industrielle Wertschöpfung in
der EU und insbesondere in Deutschland eine
besondere Bedeutung. Das gilt indes nicht nur für
Energierohstoffe, sondern auch für nicht-energe-
tische Primär- und Sekundärrohstoffe einschließ-
lich etwa Koks, wie die im Frühjahr 2005 vorgeleg-
te Studie des EEFA-Instituts „Rohstoffeinsatz in
industrialisierten Volkswirtschaften” gezeigt hat
(10). Die EEFA-Studie stellt fest, dass die heimische
Energieversorgung zu 75 % auf importierten
Rohstoffen fußt, wobei kurzfristige Angebots-
und Verbrauchsschwankungen auf den Rohstoff-
märkten sich in zum Teil extremen Preisausschlä-
gen von bis zu 50 % innerhalb von Monaten
niederschlagen und deren gesamtwirtschaftliche
Kosten knapp 10 Mrd. EUR/a erreichen. Mittel-
und langfristig könne dieser Prozess jedoch
durchaus beeinflusst werden. Dies gelte insbe-
sondere bei solchen Rohstoffen, für die im Inland
zusätzliche Verarbeitungskapazitäten geschaffen
und damit die Wertschöpfung im Inland gebun-
den werden kann. Um die Versorgungssicherheit
im Inland wie letztlich auch für die gerade aus
deutscher Sicht hoch wichtige Exportproduktion
zu gewährleisten, bestehe in Bezug auf eine
kalkulierbare und langfristig angelegte Energie-
politik dringender Handlungsbedarf.

Insbesondere in Bezug auf den Neubau von
Kraftwerken besteht großer Entscheidungs- und
Handlungsbedarf. Zu diesem Ergebnis kommt
eine im März 2005 vom Verband der Elektrotech-
nik (VDE) veröffentlichte Studie zur Stromversor-
gung bis zum Jahr 2020 (11). Wenn es hier nicht
bald zu Investitionsentscheidungen kommt, könn-
te es wegen der langen Planungs- und Bauzeiten
bei Kraftwerken in absehbarer Zeit zu Kapazitäts-
engpässen kommen. Laut der IEA müssen allein in
der EU-15 bis zum Jahr 2030 neue Produktionska-
pazitäten von 600 000 MW geschaffen werden. In
Asien ist laut der VDE-Studie der Bau von Kraft-
werken mit einer zusätzlichen Leistung von 1 Mill.
MW geplant. Bereits durch diese Vorhaben wür-
den auf Jahre hinaus beträchtliche Kapazitäten
der Anlagenbauer gebunden. Mit den anstehen-
den Ersatz- und Neubauentscheidungen im Kraft-
werkspark wird zugleich der Energieträgermix
der Stromerzeugung für die nächsten Jahrzehnte
festgelegt. Damit einher geht zum Beispiel die

Frage, wie groß der Anteil des als investitionskos-
tengünstigen und als relativ umweltfreundlich
geltenden, aber mit größeren Preis- und Liefer-
risiken behafteten Erdgases ausfällt oder ob nicht,
wie zum Beispiel eine Ende 2004 veröffentlichte
Studie der Boston Consulting Group (BCG) voraus-
sagt, gerade aus Gründen der größeren Preisstabi-
lität und Versorgungssicherheit Kohlekraftwerke
wieder verstärkt an Attraktivität gewinnen (12).

Dies sind nur einige der Aspekte, die schlag-
lichtartig die aktuellen Perspektiven und Proble-
me der Energieversorgungssicherheit in Europa
beleuchten. Die Europäische Kommission hatte
bereits Ende 2000 in ihrem oben erwähnten
Grünbuch diverse Maßnahmenvorschläge zur Ver-
besserung der Energieversorgungssicherheit in
Europa entwickelt. Sie versuchte eine grundle-
gende Debatte darüber anzustoßen, die aber
bisher nur schleppend vorangekommen und noch
lange nicht abgeschlossen ist. Immerhin sind aber
einige Maßnahmen in Gang gesetzt worden und
das Thema steht heute weit oben auf der politi-
schen Agenda Europas.

Experten des Clingendael-Instituts, Den Haag,
haben in einer Anfang 2004 veröffentlichten
Studie im Auftrag der Kommission über die
geopolitischen Faktoren der Energieversorgungs-
sicherheit (13) empfohlen, die geopolitischen Zu-
sammenhänge im Energiebereich grundsätzlich
stärker zu berücksichtigen, alle instrumentellen
Möglichkeiten zur Krisenprävention auszuschöp-
fen und als ersten Schritt möglichst bald ein
Inventar sämtlicher zur Verfügung stehender ener-
giesicherheitspolitischer Maßnahmen zu erstel-
len. Die EU-Energiepolitik müsse wegen ihrer
vitalen Bedeutung viel enger mit den außen-,
handels- und auch sicherheitspolitischen Instru-
menten verzahnt werden. Vorgeschlagen werden
eine aktive Diversifizierung, die Bildung strategi-
scher Allianzen mit anderen Weltmarktakteuren
sowie präventive und instrumentelle Maßnah-
men zur Eindämmung von Versorgungsrisiken
(unter anderem Vorhaltung strategischer Reser-
ven einschließlich der Zugriffsmöglichkeit auf
eigene Vorkommen und durch Subventionierung
oder Besteuerung bestimmter Energieangebote).

Ähnlich mahnt auch Frank Umbach, Sicher-
heitsexperte der Deutschen Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik (DGAP), eine EU-Strategie zur
Sicherung der Energieversorgung an. Deutsch-
land wie die EU seien zu schlecht auf die neuen
globalen energiepolitischen Herausforderungen
der Energiepolitik vorbereitet und würden sich in
der Öl- und Gasversorgung zum Beispiel zu sehr
auf Russland und die OPEC fixieren, ohne ein
gemeinsames Konzept zu verfolgen. Einen Fach-
beitrag vom Dezember 2004 hat Umbach bezeich-
nenderweise folgendermaßen übertitelt: „Europe’s
Energy Non-Policy” (14). Insbesondere Deutsch-
land trete den globalen Versorgungsrisiken zu
provinzialistisch gegenüber. Keine wesentliche
Option, weder heimische Kohle noch Kernener-
gie, dürfe aufgegeben werden. Die deutsche
Kohledebatte drehe sich nur um Subventions- und
Umweltfragen, ohne zu beachten, dass die Kohle
die einzige größere heimische Energiereserve
darstellt, die Subventionen für die deutsche Stein-
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kohle je Energieeinheit im Schnitt nur halb so
hoch sind wie die für die erneuerbaren Energien
und die Angebots-/Nachfrageverhältnisse am Welt-
kohlenmarkt mittlerweile das Wort von einer
„Kohle-OPEC” nahe legen.

In Deutschland wird die Energiedebatte weiter
von Preis- beziehungsweise Kostenaspekten ei-
nerseits und Umwelt- und Klimaschutzzielen
andererseits dominiert. Maßnahmen zur Sicher-
stellung der Energieversorgung im engeren Sinn
werden dagegen kaum diskutiert. Außerdem
fehlt bisher ebenso wie in der EU ein energiepoli-
tisches Gesamtkonzept, das unterschiedliche Ziele
und Strategieansätze im Energiebereich überwin-
det und unter angemessener Berücksichtigung
auch der Versorgungssicherheit zusammenführt.
Das letzte energiepolitische Gesamtkonzept einer
deutschen Bundesregierung stammt aus dem Jahr
1991, verabschiedet unmittelbar nach der deut-
schen Einheit. Das Bundeswirtschaftsministerium
hatte schon Ende 2001 in seinem „Energiebericht”
ein neues Gesamtkonzept oder Energieprogramm
dieser Art gefordert und einige maßgebliche
Eckpunkte dafür ausgearbeitet (15). Allerdings
konnte bisher weder in der rot-grünen Regie-
rungskoalition, geschweige denn parteiübergrei-
fend der nötige Konsens hergestellt werden.
Dagegen mehren sich die Stimmen, die allgemei-
ne energiepolitische Leitlinien einschließlich Ziel-
vorgaben für eine Energiesicherungspolitik auf
EU-Ebene für nötig erachten. Deshalb sollen
nachfolgend eine Bestandsaufnahme und eine
nähere Betrachtung der in der EU auf diesem
Gebiet bereits bestehenden Ziele und Maßnah-
men vorgenommen werden.

Ziele und Maßnahmen zur Energie-
versorgungssicherheit in der EU

Im Hinblick auf Bestrebungen zur umfassenden
Sicherstellung der Energieversorgung spielen seit
langem gemeinschaftliche Ziele und Initiativen der
EU eine große Rolle, doch spiegelt sich dies nicht in
den Kompetenzen der EG wider. Der Energiebe-
reich gehört gemäß EG-Vertrag heute zu den
„geteilten Zuständigkeiten” zwischen Mitglieds-
staaten und Gemeinschaft, erlauben letzterer aber
bis auf abgeleitete Zuständigkeiten aus anderen
Kompetenzgebieten (wie Umwelt, Binnenmarkt,
Wettbewerb oder Forschung) nur ein subsidiäres
Handeln. Die Europäische Kommission beklagte
bereits mehrfach das Fehlen einer klaren gemein-
schaftlichen Kompetenz für Energiepolitik und die
daraus resultierende Begrenzung von Handlungs-
möglichkeiten auf Ebene der EU. Eindeutige Ener-

giezuständigkeiten hat die Gemeinschaft lediglich
im Rahmen des Euratom-Vertrags im Bereich der
Kernenergie. Bis zum Ende der Geltungsdauer des
EGKS-Vertrags im Jahr 2002, der im Jahr 1951 als
erster Europäischer Gemeinschaftsvertrag unter-
zeichnet worden war und mit der Montanunion
den Grundstein für die weitere europäische Inte-
gration bis hin zur heutigen EU gelegt hat, bestand
darüber hinaus eine besondere industriepolitische
Zuständigkeit für den Kohlesektor. Für alle übrigen
Energiesektoren gelten dagegen nur die allgemei-
nen Vertragsbestimmungen.

Energiepolitische Kompetenzen der EU
Der EG-Vertrag (EGV) enthält bislang keine umfas-
sende Zuständigkeit der EG im Energiesektor.
Energiepolitik wird nur als „Maßnahmen im Be-
reich Energie” im allgemeinen Ziel- beziehungs-
weise Tätigkeitskatalog des Artikels 3 lit. u EGV
erwähnt. Auch bei der letzten Revision des in Kraft
befindlichen Vertrags über die EU (Vertrag von
Nizza) wurde kein eigenes Energiekapitel aufge-
nommen.

Energiepolitische Maßnahmen der EG müssen
daher bis auf weiteres auf die bestehende Kompe-
tenzverteilung zurückgreifen. Dies sind Harmoni-
sierungskompetenzen zur Verwirklichung des Bin-
nenmarkts (Artikel 95 EGV). Nach dem EG-Vertrag
kann die EG darüber hinaus bereits jetzt tätig
werden, um transeuropäische Netze (TEN) auch
im Energiebereich auf- und auszubauen (Artikel
154 ff. EGV). Die EG kann hierzu Leitlinien aufstel-
len, Aktionen durchführen und in bestimmten
Fällen finanzielle Unterstützung gewähren. Eine
ausdrückliche energiepolitische Befugnis zum Er-
lass von Rechtsnormen stand ihr bislang jedoch
nicht zu. Schließlich besitzt die Gemeinschaft
derzeit bereits eine Zuständigkeit für umweltpo-
litische Maßnahmen, die auch den Energiesektor
betreffen können (Artikel 174 ff. EGV). Der Rat
muss dabei grundsätzlich einstimmig handeln,
wenn die Wahl eines Mitgliedsstaats zwischen
verschiedenen Energiequellen oder die allgemei-
ne Struktur seiner Energieversorgung erheblich
berührt ist (Artikel 175, Absatz 2 lit. c EGV). Bei
dringenden Angelegenheiten kommen noch die
als Generalklausel für ein Tätigwerden der Ge-
meinschaft formulierten Vorschriften für unvor-
hergesehene Fälle des Artikels 308 EGV in Betracht.

Fest steht zugleich, dass viele Mitgliedsstaaten
nicht bereit sind, wichtige energiepolitische Kom-
petenzen auf die Gemeinschaft zu übertragen.
Nach dem im Vertrag festgeschriebenen Subsidia-
ritätsprinzip muss die Energiepolitik daher weit-
gehend als Aufgabe und Verantwortlichkeit der
Mitgliedsstaaten angesehen werden, was durch
das Sekundärrecht vielfach unterstrichen wird.

Eine Erweiterung der Befugnisse der EU im
Energiebereich – und damit explizit auch in Bezug
auf die Energieversorgungssicherheit – wird sich
allerdings mit In-Kraft-Treten des neuen EU-Verfas-
sungsvertrags ergeben (Bild 2). Vorgesehen ist
darin ein eigenes Energiekapitel, mit dem in
Zukunft Energieversorgungssicherheit ein Gemein-
schaftsziel mit Verfassungsrang wird. Mit diesem
Energiekapitel ist ein Kompetenzzuwachs der EU
im Energiebereich verbunden. Die EU erhält erst-

Bild 2. EU-
Verfassungs-

vertrag.
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malig ausdrückliche energiepolitische Rechtset-
zungskompetenzen, die insbesondere auch den
Erlass Europäischer Gesetze (bisher: Verordnun-
gen) vorsehen. Dennoch wird der Zuständigkeits-
bereich Energie, ähnlich der konkurrierenden
Zuständigkeit im Grundgesetz, ein Bereich geteil-
ter Zuständigkeit der EU bleiben. Von der energie-
politischen Zuständigkeit der EU bleiben insbe-
sondere die Wahl eines Mitgliedsstaats zwischen
verschiedenen Energiequellen sowie die allge-
meine Struktur seiner Energieversorgung ausge-
nommen. Gleiches gilt für das Recht der Mitglieds-
staaten, auch unter Binnenmarktbedingungen
die grundlegenden Bestimmungen zur Gewähr-
leistung seiner Energieversorgung selbst festzule-
gen. Rechtsakte der EU im Energiebereich, die
überwiegend steuerlicher Art sind, bedürfen
zudem der Einstimmigkeit. Damit sind auch in
Zukunft unter anderem kohlepolitische Grund-
satzentscheidungen auf nationaler und nicht auf
EU-Ebene zu treffen.

Allgemeine energiepolitische Ziele
der EU zur Versorgungssicherheit

Die Kommission setzt sich seit geraumer Zeit für
die Stärkung der Energieversorgungssicherheit in
der EU ein. Schon nach der ersten Ölkrise in den
1970er-Jahren wurden Gemeinschaftsmaßnahmen
zur Sicherung der Ölversorgung initiiert. In den
1980er-Jahren wurden auf Vorschlag der Kommis-
sion sogar gemeinsame Energieziele verabschie-
det, die unter anderem durch indikative Marktan-
teilsziele für jeden Energieträger ausdrücklich der
Versorgungssicherheit dienen sollten – diese spe-
zifischen Ziele wurden jedoch weder eingehalten
noch später verlängert.

Bereits im Jahr 1995 hatte die Kommission in
ihrem Weißbuch für eine EU-Energiepolitik dar-
auf verwiesen, dass die Energiepolitik die Ziele
Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und
Umweltschutz verfolgen und stärker miteinander
in Einklang bringen muss (16). Im November 1998
verabschiedete der Energie-Rat auf Vorschlag der
Kommission das Mehrjahres-Rahmenprogramm
für Maßnahmen im Energiebereich (1998 bis
2002) mit dem erklärten Bestreben, die zahlrei-
chen, aber zersplitterten Aktionen, welche die
Gemeinschaft im Bereich Energie durchführte,
auch im Hinblick auf die Versorgungssicherheit zu
bündeln. Das ist jedoch bisher nicht gelungen, das
Rahmenprogramm ist in dieser Form nicht fortge-
führt worden. Derzeit gibt es außer protokollari-
schen Erklärungen des Rats und anderer Gemein-
schaftsorgane auch keine verbindlichen allgemei-
nen Energieziele.

Das hat sich auch nicht durch das Ende 2000
vorgelegte Grünbuch der Kommission „Hin zu
einer europäischen Strategie für Energieversor-
gungssicherheit” geändert, obwohl die Kommis-
sion damit eine intensive Debatte angestoßen
hatte. Nunmehr will die Kommission im Jahr 2005
erneut einen ähnlichen Anlauf unternehmen,
denn die Entwicklungen der letzten Jahre,
insbesondere der ungebrochene Trend zu exter-
nen Abhängigkeiten, haben die vorherigen Be-
sorgnisse aus gegenwärtiger Sicht noch verstärkt.
Abzuwarten bleibt, ob die angekündigte neue

Initiative zu konkreten neuen Maßnahmen oder
gar zu einem gemeinschaftlichen Energiesiche-
rungskonzept beiträgt.

Sektorspezifische Ziele
und Maßnahmen der EU

Statt eines allgemeinen politischen Ziels, die
Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten,
werden in der Gemeinschaft derzeit verschiedene
sektorale Ziele und Maßnahmen im Energiebe-
reich verfolgt, die zum Teil auch die Energieversor-
gungssicherheit zum Gegenstand haben, aber
dabei ganz unterschiedliche und unverbundene
Wege gehen. Nachfolgend soll zuerst der Elektri-
zitätssektor beleuchtet werden, danach werden
die wichtigsten Maßnahmen in Bezug auf die
einzelnen Energieträger skizziert.

Elektrizität
Der Elektrizitätssektor steht in der EU vor einem
Umbruch. So sind laut der dena-Netzstudie allein
in Deutschland altersbedingt und zur Umsetzung
des Atomausstiegs von derzeit insgesamt instal-
lierten Bruttostromerzeugungskapazität von rund
121 000 MW (Gesamt-Netto-Kraftwerksleistung:
EU-25: etwa 680 000 MW; Deutschland: rund
124 000 MW) bis zum Jahr 2020 Leistungen bis zu
40 000 MW zu ersetzen. Derzeit sind Planungen
für Kraftwerksneubauten nur für weniger als ein
Viertel der benötigten Kapazitäten bekannt.

In der EU besteht generell zwar im Hinblick auf
den Elektrizitätssektor Einigkeit über das Ziel
einer sicheren Energieversorgung, doch dienen
die hier bestehenden EU-Regelungen vorrangig
der Liberalisierung und in Bezug auf die einge-
setzten Energieträger der Umweltverträglichkeit,
aber nur eingeschränkt oder indirekt der Versor-
gungssicherheit:
➭ Richtlinie 2003/54/EG vom 26. Juni 2003 über

gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
96/92/EG (i. F. StromRL).

➭ Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 vom 26. Juni
2003 über die Netzzugangsbedingungen für
den grenzüberschreitenden Stromhandel.

➭ Verordnung (EG) Nr. 736/96 vom 22. April 1996
über die Mitteilung der Investitionsvorhaben
von gemeinschaftlichem Interesse auf dem
Erdöl-, Erdgas- und Elektrizitätssektor an die
Kommission.

➭ Richtlinie 2004/8/EG vom 11. Februar 2004 über
die Förderung einer am Nutzwärmebedarf
orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energie-
binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie
92/42/EWG.
Zur Gewährleistung der Elektrizitätsversorgung

sind die genannten Maßnahmen jedoch nicht
ausreichend, wie eine Reihe von Ereignissen – so
die Serie von Blackouts im Jahr 2003 – gezeigt hat
und andere Entwicklungen, so der europaweite
Attentismus bei Infrastrukturinvestitionen, be-
fürchten lassen. Die Kommission will genau beob-
achten, wie sich die Vernetzung der Strommärkte
in Europa entwickelt. Bisher würden nur 8 % des
Stroms grenzüberschreitend verbraucht. Am
10. Dezember 2003 legte deshalb die Kommission
einen weiteren Richtlinienvorschlag vor:
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➭ Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung
und von Infrastrukturinvestitionen.
Für die Kommission sind für die künftige

Stromversorgungssicherheit in der EU Infrastruk-
turinvestitionen von so entscheidender Bedeu-
tung, dass sie den Mitgliedsstaaten einen umfas-
senden politischen und rechtlichen Rahmen zur
Förderung und Überwachung dieser Investitionen
vorgeben will. Jeder Betreiber eines Übertra-
gungsnetzes soll demnach seiner nationalen Re-
gulierungsbehörde ein mehrjähriges Investitions-
programm vorlegen. Die nationalen Regulierungs-
behörden wiederum sollen verpflichtet werden,
der Kommission jeweils eine Zusammenfassung
dieser Programme zu übermitteln, damit diese
eine Gesamtübersicht erstellen und bei Defiziten
das für den Elektrizitäts- und Erdgasbereich zu-
ständige Gremium der europäischen Regulie-
rungsbehörden konsultieren kann. Die Regulie-
rungsbehörden sollen unter anderem auch durch
finanzielle Anreize die Durchführung von Projek-
ten beschleunigen können. Andererseits sollen
bestimmte Projekte öffentlich ausgeschrieben
werden können, wenn der Betreiber des Übertra-
gungsnetzes nicht in der Lage oder willens ist, die
betreffenden Projekte durchzuführen.

Bei der Stromwirtschaft stieß der Vorschlag auf
entschiedene Ablehnung, da er die unternehme-
rische Handlungsfreiheit der Netzbetreiber und
Energieversorger dirigistisch beschneiden würde.
Ihre Bedenken werden von der Mehrheit der EU-
Mitgliedsstaaten – darunter Deutschland – ge-
teilt. Der Rat hat den Richtlinienvorschlag der
Kommission deshalb schließlich als zu interventio-
nistisch abgelehnt, sich aber über einige Grund-
sätze hinaus noch nicht auf konkrete Alternativen
verständigen können. Weiterer Handlungsbedarf
wird indes auch vom Rat und vom Europäischen
Parlament (EP) eingeräumt. Die Beratungen sol-
len im Jahr 2005 intensiviert und zum Abschluss
gebracht werden.

Bis dahin sind im Wesentlichen die Regelungen
und Zuständigkeiten für die Sicherheit der Elektri-
zitätsversorgung nach der StromRL maßgeblich.
Diese verpflichtet die Mitgliedsstaaten „entspre-
chend ihrem institutionellen Aufbau und unter
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips dafür Sorge
(zu tragen), dass Elektrizitätsunternehmen … im
Hinblick auf die Errichtung eines wettbewerbsori-
entierten, sicheren und unter ökologischen
Aspekten nachhaltigen Elektrizitätsmarkts be-
trieben werden” (Artikel 3, Absatz1, StromRL).
Damit sind die Mitgliedsstaaten grundsätzlich im
Obligo, (auch) die Elektrizitätsversorgungssicher-
heit zu gewährleisten, soweit sie es im Rahmen
ihrer nationalen Möglichkeiten tun können. Ins-
be-sondere für Haushaltskunden und Kleinunter-
nehmen müssen die Mitgliedsstaaten in ihrem
Hoheitsgebiet ausdrücklich auch dafür Sorge tra-
gen, das eine „Grundversorgung gewährleistet”
wird, also das Recht auf Elektrizitätsversorgung
„zu angemessenen, leicht und eindeutig ver-
gleichbaren und transparenten Preisen”. Dazu
kann ein Versorger der letzten Instanz benannt
werden (Artikel 3, Absatz 3, StromRL). Konkrete
weitere Vorkehrungen werden nicht definiert.

Zur Erfüllung dieser und anderer Zielsetzungen
im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse können
die Mitgliedsstaaten den Elektrizitätsunterneh-
men „gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen”
auferlegen und eine „langfristige Planung” vor-
sehen (Artikel 3, Absatz 2, StromRL). Der Artikel 3,
Absatz 7, StromRL verpflichtet die Mitgliedsstaa-
ten noch einmal ausdrücklich, „geeignete Maß-
nahmen zur Erreichung der … (u. a) Versorgungs-
sicherheit (zu ergreifen)”; offen bleibt wiederum,
wie diese Maßnahmen auszusehen haben. Präzi-
siert wird nur: „Diese Maßnahmen können ins-
besondere die Schaffung geeigneter wirtschaftli-
cher Anreize für den Aufbau und den Erhalt der
erforderlichen Netzinfrastruktur einschließlich der
Verbindungsleitungskapazitäten gegebenenfalls
unter Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene
oder auf Gemeinschaftsebene vorhandenen In-
strumente umfassen.” Die Netzsicherheit ist also
klar dem Verantwortungsbereich der Mitglieds-
staaten zugeordnet, auch wenn diese auf Ge-
meinschaftsinstrumente zurückgreifen dürfen. Die
Verantwortung für die Sicherheitsfragen ein-
schließlich der Versorgungssicherheit wird den
Mitgliedsstaaten auch im Hinblick auf die „techni-
schen Vorschriften” (Artikel 5, StromRL), die „Ge-
nehmigungsverfahren für neue Kapazitäten”
(Artikel 6, StromRL), hier auch bezüglich der „Art
der Primärenergieträger” und die „Ausschrei-
bung neuer Kapazitäten” (Artikel 7, StromRL),
auferlegt.

Unverändert gilt, dass die Mitgliedsstaaten in
Bezug auf Inanspruchnahme und Ausgleich von
Kapazitäten eine Vorrangstellung für Anlagen auf
Basis erneuerbarer Energiequellen, Abfälle oder
KWK geben können (Artikel 11, Absatz 3, StromRL).
Auch können die Mitgliedsstaaten „aus Gründen
der Versorgungssicherheit anordnen, dass Elektri-
zität bis zu einer Menge, die 15 % der in einem
Kalenderjahr zur Deckung der gesamten Elektrizi-
tätsverbrauchs … notwendigen Primärenergie nicht
überschreitet, vorrangig aus Erzeugungsanlagen
abgerufen wird, die einheimische Primärenergie-
träger als Brennstoffe einsetzen” (Artikel 11, Ab-
satz 4). Das ist die bekannte 15 %-Quote, die auch
und gerade zur Nutzung förderungsbedürftiger
heimischer fester Brennstoffe wie insbesondere
heimischer Steinkohle für die Stromerzeugung
angewandt werden könnte, worauf die Kommissi-
on wiederholt hingewiesen hat.

In Artikel 4, StromRL wird den Mitgliedsstaaten
darüber hinaus auferlegt, für ein „Monitoring der
Versorgungssicherheit” zu sorgen, wobei die Re-
gierungen diese Aufgabe auch einer staatlichen
Regulierungsbehörde übertragen können. Das
Monitoring soll aber insbesondere „das Verhältnis
zwischen Angebot und Nachfrage auf dem heimi-
schen Markt, die erwartete Nachfrageentwick-
lung, die in der Planung oder im Bau befindlichen
zusätzlichen Kapazitäten, die Qualität und den
Umfang der Netzwartung sowie Maßnahmen zur
Bedienung von Nachfragespitzen und zur Bewälti-
gung von Ausfällen eines oder mehrerer Versor-
ger” betreffen. Die zuständigen Behörden müssen
zudem alle zwei Jahre bis zum 31. Juli – das heißt
erstmals nun zum 31. Juli 2005 – einen Bericht über
die bei diesem Monitoring gewonnenen Erkennt-
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nisse und daraus abgeleitete oder geplante Maß-
nahmen erstellen und den Bericht unverzüglich an
die Kommission übermitteln. Bis zum Frühsommer
2005 wird es demnach auch einen solchen Monito-
ring-Bericht der Bundesregierung geben, der zu
einer dementsprechenden Debatte führen wird
(oder dazu veranlassen kann).

Kohle
Es wird auf europäischer Ebene wieder zuneh-
mend erkannt, dass die Sicherung der Kohlenver-
sorgung von großer Bedeutung ist. Nachdem die
Kohle in Europa lange Zeit als niedergehende,
politisch „in Ungnade” gefallene Industrie galt,
wird ihr Versorgungsbeitrag spätestens seit der
EU-Erweiterung wieder sehr viel positiver einge-
schätzt.

Die Kommission steht der Beibehaltung eines
signifikanten Anteils der Kohle am Gesamtener-
gieverbrauch zunehmend offen gegenüber. Sie
prognostiziert sogar steigende Anteile an der
Stromerzeugung etwa ab dem Jahr 2010, wenn in
der EU zunehmend alte Kernkraftwerke abge-
schaltet sowie neue saubere und noch effizientere
Kohletechnologien („Clean Coal”) verfügbar wer-
den und die europaweit steigende Erdgasnach-
frage die Preisrelationen voraussichtlich spürbar
zugunsten der Kohle verschieben wird. Ohnehin
ist die Kohle neben der Kernkraft in der EU mit
einem Anteil von über 30 % der wichtigste Ener-
gieträger der Stromerzeugung, weltweit ist sie
das mit Abstand allein.

Nachdem es in der EU-15 zuletzt praktisch nur
noch drei Steinkohlenförderländer gegeben hat
– nämlich Deutschland, Großbritannien und Spa-
nien (in Frankreich, das weiter in großem Stil auf
Kernenergie setzt, wurde die Steinkohlenförde-
rung im Jahr 2004 beendet) – sowie wenige
weitere braunkohlenfördernde Länder (insbeson-
dere Griechenland), weist in der EU-25 die Mehr-
heit der Mitgliedsstaaten – nämlich 13 von 25 –
eine eigene Kohlenförderung auf. Allein durch
den Beitritt Polens hat sich die Steinkohleproduk-
tion der EU mehr als verdoppelt, Tschechien
produziert mehr Steinkohle als zum Beispiel Spa-
nien. In der Slowakei, Ungarn und Slowenien gibt
es zudem eine beachtliche Braunkohlenprodukti-
on. Auch in den Kandidatenländern wie Rumäni-
en, Bulgarien, den anderen Balkanländern und
der Türkei werden Stein- und Braunkohle geför-
dert. Bereits heute müssen aber dennoch große
Mengen an Steinkohle in die EU eingeführt
werden, wobei über 80 % der Drittlandskohle aus
gerade einmal vier Lieferländern stammt (Austra-
lien, Südafrika, Kolumbien und Russland). Zur
gemeinschaftlichen Überwachung der Drittlands-
kohleneinfuhren gibt es seit dem Jahr 2003 in
Anknüpfung an die frühere EGKS-Kohlestatistik
ein Monitoring auf Basis der Verordnung Nr. 405/
2003/EG. Gelegentlichen Überlegungen zu einer
Bevorratungspflicht auch für Importkohle wurde
bisher auf Gemeinschaftsebene nicht gefolgt.

Unabhängig davon ist und bleibt die heimische
Kohle die mit Abstand größte Energierohstoff-
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reserve in Europa, zumal die EU-eigenen Erdöl-
und Erdgasreserven in der Nordsee in absehbarer
Zeit zur Neige gehen werden. Der größere Teil
davon, die Steinkohlenvorkommen, können je-
doch fast nur im Tiefbau gewonnen werden und
sind unter den geologischen und sonstigen euro-
päischen Standortbedingungen international
derzeit nicht wettbewerbsfähig beziehungsweise
nur mithilfe von Subventionen abbaubar. Deshalb
hat der Rat auf Vorschlag der Kommission und mit
Zustimmung aller Gemeinschaftsorgane im Juli
2002 als Nachfolgeregelung der früheren EGKS-
Steinkohlebeihilfenentscheidungen die Verord-
nung 1407/2002/EG über staatliche Beihilfen für
den Steinkohlenbergbau erlassen, mit der Ziel
und Kriterien für die Vereinbarkeit von Steinkoh-
lebeihilfen mit dem gemeinsamen Markt festge-
legt werden. Gemäß Artikel 1 dieser Verordnung
soll damit zum einen den mit der Umstrukturie-
rung des Steinkohlenbergbaus verbundenen sozi-
alen und regionalen Aspekten, zum anderen, was
auch in den Erwägungsgründen der Verordnung
ausdrücklich unterstrichen wird, „der – als Vor-
beugungsmaßnahme – notwendigen Beibehal-
tung eines Mindestumfangs heimischer Steinkoh-
lenproduktion, damit der Zugang zu den Vorkom-
men gewährleistet ist, Rechnung getragen wer-
den”. Letzteres rechtfertigt Beihilfen für die
laufende Produktion, wie sie dem Steinkohlen-
bergbau unter anderem in Deutschland gewährt
werden, oder auch Investitionsbeihilfen, wie sie
Großbritannien derzeit bevorzugt. Diese Verord-
nung gilt vorerst bis zum Jahr 2010. Sie kann
gegebenenfalls ab dem Jahr 2008 durch den Rat
geändert und anschließend mit neuem Entscheid
verlängert oder modifiziert werden.

Erneuerbare Energiequellen
Unstrittig zwischen allen politischen Akteuren der
EU-Organe (Kommission, Parlament, Rat) ist
derzeit, dass bei den sektoralen Energiezielen vor
allem eine Erhöhung des Anteils der erneuerba-
ren Energien anzustreben ist. Die Förderung der
erneuerbaren Energien ist eine der Hauptzielrich-
tungen der gemeinschaftlichen Energiepolitik.
Die Kommission hat dazu einen Aktionsplan
aufgestellt und eine „Take-off-Kampagne” in
Gang gesetzt, die hauptsächlich PR-Maßnahmen
beinhaltet. Die politischen Förderbemühungen
konzentrieren sich neben diversen Forschungs-
programmen bislang schwerpunktmäßig auf den
Elektrizitätssektor:
➭ Richtlinie 2001/77/EG vom 27. September 2001

zur Förderung der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnen-
markt.
Das Mindestziel einer Erhöhung des Anteils

erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch
bis zum Jahr 2010 auf 12,5 % und bis zum Jahr
2020 auf 20 % (Substitutionsprinzip) wird auch
und gerade von Deutschland mitgetragen. Bei der
Umsetzung hat jeder Mitgliedsstaat unterschied-
liche Voraussetzungen und Möglichkeiten, von
Vorrangregelungen beziehungsweise Abnahme-
zwang für die Stromeinspeisung erneuerbarer
Energien bis zu Preisaufschlägen und Beihilfen
oder Kombinationen davon, wie sie das deutsche

EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) repräsentiert.
Ähnliche Zielvorgaben und einen neuen Aktions-
plan zu deren Umsetzung gibt es inzwischen auch
für die Verwendung von Biokraftstoffen. Damit ist
der Sektor der Regenerativen gegenwärtig der
einzige Bereich, in dem konkrete quantitative
Zielvorgaben gesetzt sind. Ob sich diese Zielvorga-
ben angesichts der nach wie vor immensen Mehr-
kosten der erneuerbaren Energiequellen gegen-
über der „konventionellen” Energieerzeugung,
im Hinblick auf die auch in diesem Sektor beste-
henden Umweltprobleme und in Anbetracht der
sonstigen energiewirtschaftlichen Problemstellun-
gen realisieren lassen, bleibt abzuwarten. Ähnli-
che Quotenziele in anderen Bereichen des Ener-
giesektors sind stets gescheitert.

In der Praxis fehlt es außerdem bisher an der
hinreichenden rechtlichen und ökonomischen Trag-
fähigkeit der für die Integration der erneuerbaren
Energien erforderlichen Infrastruktur. Insbesondere
bei der Ausbauplanung für Wind-energie ist die
Verknüpfung mit der Stromnetzausbauplanung
unzureichend. Abgesehen von den noch keineswegs
gelösten Problemen für das Nachfragemanage-
ment bei zunehmender Zwangs-einspeisung macht
der weitere Ausbau der Windenergie erhebliche
Investitionen in das Höchst- und Hochspannungs-
netz erforderlich. Um die Netzstabilität und die
Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, muss
der Netzausbau, aber auch die Bereitstellung erfor-
derlicher Reservekraftwerkskapazitäten (auf kon-
ventioneller Basis) mit dem Ausbau der Windener-
gie zu vertretbaren Kosten Schritt halten. So stellt
die dena-Netzstudie im Hinblick auf den geplanten
Ausbau der Windenergie fest, dass allein in Deutsch-
land bis zum Jahr 2015 rund 400 km des vorhande-
nen Hochleistungsstromnetzes (380-kV-Verbund-
netz) verstärkt und rund 850 km neu gebaut
werden müssen. Die Kosten allein dafür betragen
rund 1,1 Mrd. EUR. Die Versorgungssicherheit kann
insofern nur bei Realisierung bestimmter zusätzli-
cher Netzausbau- und Verstärkungsmaßnahmen
auf heutigem Niveau gewährleistet werden. Dabei
sind die teilweise neuartigen Herausforderungen
noch nicht berücksichtigt, die sich aus den geplan-
ten großen Offshore-Windparks nach dem Jahr
2015 ergeben. Für andere EU-Länder wie zum
Beispiel Großbritannien ergeben sich ähnliche Pro-
bleme.

Kernenergie
Bei den energiepolitischen Zielen der Gemein-
schaft kommt der Kernenergie immer noch eine
bedeutende Rolle zu, auch wenn einige Mitglieds-
staaten den Ausstieg aus der Kernkraftnutzung
planen oder ein Moratorium verhängt haben (in
einigen Mitgliedsstaaten wie Deutschland gelten
Ausstiegsbeschlüsse). Denn vorerst ist die Kern-
kraft zusammen mit der Kohle mit einem durch-
schnittlichen Anteil von gut 30 % die bedeutends-
te Energiequelle der Stromerzeugung in der EU.

Der gemeinsame Markt auf dem Kernsektor
und seine industriellen Voraussetzungen sind
detailliert im EURATOM-Vertrag (EAGV) geregelt,
insbesondere in Artikel 4 bis 11 EAGV (Förderung
der Forschung), Artikel 40 bis 76 EAGV (Investitio-
nen, gemeinsame Unternehmen und Versorgung
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mit Grundstoffen) sowie in Artikel 92 bis 99 EAGV
(Gemeinsamer Markt auf dem Kernsektor).

Allerdings kann auf europäischer Ebene kein
Versorgungsbeitrag der Kernenergie festgelegt
werden, weder in positiver noch in negativer
Hinsicht. Obwohl die Gemeinschaft neben den
Marktbestimmungen gemäß EAGV zum Beispiel
auch einheitliche Sicherheitsnormen für den Ge-
sundheitsschutz aufstellen und für ihre Anwen-
dung sorgen muss, verfügt die Kommission als
hierfür zuständige Behörde nur über eingeschränkte
Befugnisse. So fehlen bisher gemeinsame Normen
für Sicherheit und Strahlungsschutz, ein gemein-
schaftliches Konsultationsverfahren bei grenzna-
hen Kraftwerken, klare gemeinschaftliche Vor-
schriften für Transport, Aufbereitung und Lage-
rung (geschweige denn: Endlagerung) von Kern-
brennstoffen beziehungsweise nuklearem Abfall,
ein ausreichendes gemeinschaftliches Informati-
ons- und Überwachungssystem für den Fall nukle-
arer Störfälle und abgestimmte Katastrophenplä-
ne. Die Mitgliedsstaaten sträuben sich unverän-
dert, die notwendige gemeinsame Abstimmung
der Kommission anzuvertrauen und haben dafür
gesonderte Gremien eingerichtet. Gleichwohl füh-
ren die Kommission beziehungsweise ihre zustän-
digen Dienststellen eine gemeinschaftliche Sicher-
heitsüberwachung durch, dies jetzt auch und gera-
de in den osteuropäischen Beitrittsländern.

Eine größere Rolle wird der Gemeinschaft und
ihren Instrumenten nur bei der nuklearen For-
schung (bis hin zur Erforschung der Fusionstech-
nologie) zugestanden. In diesem Rahmen wird auf
europäischer Ebene in Studien und Szenarien
immer wieder auch die Bedeutung der Kernener-
gie für die Versorgungssicherheit wie auch für die
Klimavorsorge betont und dafür plädiert, die
Option auf die Kerntechnologien aufrechtzuer-
halten. Die Bedenken gegen die spezifischen
Umweltrisiken der Kernenergienutzung beste-
hen jedoch fort und haben durch die gewachsene
Terrorismusgefahr zusätzlichen Auftrieb erhal-
ten. Offen bleibt aber nach wie vor ebenso die
Frage, wie das Schwinden des Kernkraftbeitrags
zur Stromerzeugung angemessen ausgeglichen
werden kann und welche Folgen sich daraus etwa
für die Versorgungssicherheit ergeben.

Erdgas
Wie im Elektrizitätssektor dienen auch die im
Gasbereich bestehenden EU-Regelungen vorran-
gig der Liberalisierung und nur eingeschränkt der
Energieversorgungssicherheit.
➭ Richtlinie 2003/55/EG vom 26. Juni 2003 über

gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
98/30/EG (GasRL).
Nach der GasRL können die Mitgliedsstaaten

den im Gassektor tätigen Unternehmen im allge-
meinen wirtschaftlichen Interesse Verpflichtun-
gen auferlegen, die sich auf Sicherheit, einschließ-
lich Versorgungssicherheit, Regelmäßigkeit, Qua-
lität und Preis der Versorgung beziehen können.

Die Kommission befürwortet zwar pauschal die
Erhöhung des Erdgasanteils in der Energiebilanz.
Konkrete Zielvorgaben und Maßnahmen zu de-
ren Erreichung hat die Kommission aber bisher

nicht vorgelegt. Im Hinblick auf die Bewirtschaf-
tung von Gas zur Sicherung der europäischen
Gasversorgung existiert bisher ein dem Erdölbe-
reich vergleichbares EU-System nicht, obwohl die
hohe und wachsende Abhängigkeit von Erdgas-
importen aus wenigen, zum Teil politisch instabi-
len Lieferregionen einen hohen Unsicherheitsfak-
tor für eine sichere Erdgasversorgung darstellt.
Zudem ist der Gaspreis so volatil wie der von Erdöl,
da er über entsprechende Indizierung vom Ölpreis
abhängt. Bislang obliegen der Netzausbau und
die Versorgungssicherung allein der Gaswirtschaft.
Im April 2004 wurde jedoch für den Gasbereich
eine Rahmenrichtlinie mit Mindestanforderun-
gen verabschiedet:
➭ Richtlinie 2004/67/EG vom 26. April 2004 für

Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren
Erdgasversorgung (Erdgas-RL).
Die Erdgas-RL ist nach Abänderung des Kom-

missionsvorschlags am 20. April 2004 vom EP
befürwortet und vom Rat am 26. April 2004
angenommen worden. Das EP hatte sich am 23.
September 2003 zunächst gegen den Kommis-
sionsvorschlag ausgesprochen. Es handele sich um
eine unnötige Reglementierung des Markts und
um einen Eingriff in die Vertragsfreiheit der
beteiligten Unternehmen. Diese hätten in erster
Linie die Verantwortung für eine sichere Gasversor-
gung und müssten den Dialog mit den Exportlän-
dern führen. Zwar sei ein Rahmen für Vorsorge-
maßnahmen nicht grundsätzlich falsch, doch müs-
se dieser im Verhältnis zum tatsächlichen vor-
handenen Versorgungsrisiko stehen. Eine solche
Kosten-Nutzen-Abwägung habe die Kommission
nicht erbracht. Eine formelle Ablehnung des
Vorschlags erfolgte aber nicht, weil sonst die
Kommission durch das EP zur Rücknahme ihres
Vorschlags aufgefordert worden wäre. Mit der
Richtlinie sollen Maßnahmen zur Gewährleistung
einer ausreichend sicheren Erdgasversorgung ge-
troffen werden. Dabei wird die Harmonisierung
und Reglementierung der Gasversorgung auf das
absolute Mindestmaß beschränkt, da nach Auffas-
sung von EP und Rat die Marktkräfte ausreichen,
um sowohl die Sicherheit der Gasversorgung als
auch gleiche Bedingungen hinsichtlich der Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit der Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten. Die Richtlinie
legt daher nur gemeinsame Rahmenbedingun-
gen fest, nach denen die Mitgliedsstaaten eine
allgemeine, transparente und nicht diskriminie-
rende Versorgungssicherheitspolitik entwickeln.
Wegen der besonderen Gegebenheiten des Erd-
gassektors in den Bereichen Transport und Spei-
cherung erfolgt keine Festlegung von Mindest-
mengen an Gasvorräten.

Die Erdgas-RL zielt insbesondere auf den Fall
größerer Versorgungsunterbrechungen, in denen
für die Gemeinschaft die Gefahr besteht, dass
mehr als 20 % ihrer Gasversorgung aus Drittlän-
dern ausfällt und die Lage auf Gemeinschaftsebe-
ne voraussichtlich mit einzelstaatlichen Maß-
nahmen nicht angemessen geregelt werden kann.
Die allgemeinen Funktionen und Zuständigkeiten
der einzelnen Marktteilnehmer werden definiert
und spezielle, nicht diskriminierende Verfahren
zur Gewährleistung der Gasversorgungssicherheit
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vorgegeben. Die Mittel für die Sicherstellung der
Versorgung, das heißt insbesondere die Defini-
tion der Rolle und der Zuständigkeiten der Markt-
teilnehmer, die Spezifikation der Standards für
die Versorgungssicherheit und die Wahl der In-
strumente zum Erreichen dieser Standards blei-
ben weitgehend den Mitgliedsstaaten überlas-
sen. Für den Fall einer Krise bei der Erdgasversor-
gung ist ein Drei-Stufen-Krisenmechanismus vor-
gesehen. Zunächst werden Maßnahmen zur Kri-
senbewältigung der Industrie und der Mitglieds-
staaten erwartet. Erst wenn diese nicht greifen,
sind Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene mög-
lich. Die Kommission kann den Mitgliedsstaaten in
Konsultation mit der durch die Erdgas-RL geschaf-
fenen Koordinierungsgruppe „Erdgas” insbeson-
dere Orientierungshilfen für Krisenreaktionsmaß-
nahmen geben. Eine präventive beziehungsweise
proaktive Erdgassicherungspolitik auf europäi-
scher Ebene gibt es jedoch vorerst nicht.

Öl
Die Sicherung der Ölversorgung der EU-Staaten
wird durch Regelungen der Internationalen Ener-
gieagentur (IEA) als autonome OECD-Institution,
durch EU-Regelungen sowie durch zersplitterte
nationale Bevorratungssysteme bestimmt.

➤ IEA-Regelungen
Angesichts der weltweiten Erdölkrise 1973/74 be-
schlossen die in der OECD organisierten westlichen
Industrieländer am 18. November 1974 im Rahmen
des Abkommens über ein internationales Energie-
programm (IEP) die Gründung der Internationalen
Energie-Agentur (IEA) als Schwesterorganisation
der OECD. Man vereinbarte einen Mechanismus,
um auf Versorgungskrisen reagieren zu können.
Die Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich, Vor-
räte anzulegen, deren Umfang den Nettoimporten
von Erdöl oder Erdölerzeugnissen während 90
Tagen entspricht. Die OECD-Länder verpflichteten
sich zur Reduzierung des Verbrauchs, sofern eine
gewisse Schwelle bei der Versorgungsstörung über-
schritten ist, zum Übergang auf andere Energieträ-
ger und zur Erhöhung der Inlandserzeugung.
Zudem wurde ein Verfahren bezüglich der Verfü-
gung über Vorräte und der Zuteilung des verfügba-
ren Erdöls auf die beteiligten Staaten eingeführt.
Anfang der 1980er-Jahre – nach der zweiten
Weltölkrise – gelangte die IEA zu der Auffassung,
dass diese Mechanismen der Entwicklung des
Ölmarkts nicht mehr entsprachen. Ein neuer Kri-
senmechanismus wurde unter der Bezeichnung
CERM (Coordinated Emergency Response Measu-
res) vom Verwaltungsrat der IEA geschaffen, um
die Inanspruchnahme der Sicherheitsvorräte zu
erleichtern. Beschlüsse im Hinblick auf CERM erfor-
dern Einstimmigkeit im Verwaltungsrat, dem Ver-
treter der 26 teilnehmenden Länder angehören
(einschließlich USA, Australien, Japan und Korea).
Der Krisenmechanismus kann aktiviert werden,
wenn einer oder mehrere der IEA-Mitgliedsstaaten
zu mindestens 7 % von der normalen Ölversor-
gung abgeschnitten sind. Außerdem hat die IEA
detaillierte flexible Vorkehrungen für eine koordi-
nierte Entnahme aus den Vorräten, die Nach-
fragedrosselung und sonstige Maßnahmen bei

Störungen auch unterhalb der 7-%-Schwelle aus-
gearbeitet. Bislang wurden die CERM-Maßnah-
men lediglich ein Mal (und zwar im Jahr 1991, fünf
Monate nach Beginn des Golfkriegs aufgrund der
Besetzung Kuwaits durch den Irak) angewandt. Im
Übrigen verfolgen die IEA-Mitglieder nicht ohne
weiteres die gleichen energiepolitischen Prioritä-
ten, wie zuletzt in recht drastischer Weise der Irak-
Krieg deutlich gemacht hat.

Bemühungen der Europäischen Kommission um
eine abgestimmte EU-Position oder sogar eine
eigenständige Mitgliedschaft der EU als Gemein-
schaft in der IEA werden von den EU-Mitgliedsstaa-
ten bis heute abgelehnt. Gleichwohl gab und gibt es
auch spezielle EU-Regelungen auf diesem Gebiet.

➤ EU-Regelungen beim Öl
Die Maßnahmen der Gemeinschaft zur Versor-
gungssicherheit im Mineralölsektor zielen vor
allem darauf ab, durch Gemeinschaftsbestimmun-
gen eine Pflichtbevorratung zu fördern und im
Krisenfall harmonisierte Verbrauchsbeschränkun-
gen durchzuführen – was aber bisher so gut wie
keine praktische Bedeutung erlangt hat. Gegen-
wärtig regeln folgende EG-Richtlinien und ge-
meinschaftliche Entscheidungen die Schaffung
einzelstaatlicher Vorräte an Erdöl und Erdöl-
erzeugnissen durch die Mitgliedsstaaten:
➭ EG-Richtlinien 68/414/EWG und 98/93/EG zur

Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, Min-
destvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnis-
sen zu halten.

➭ Entscheidung 68/416/EWG über den Abschluss
und die Ausführung von besonderen zwischen-
staatlichen Übereinkünften betreffend die Ver-
pflichtung der Mitgliedsstaaten der EWG, Min-
destvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnis-
sen zu halten.

➭ Entscheidung 77/706/EWG zur Festsetzung ei-
nes gemeinsamen Richtwerts für die Ein-
schränkung des Primärenergieverbrauchs bei
Schwierigkeiten in der Versorgung mit Erdöl
und Erdölerzeugnissen.
Die genannten Vorschriften dienen insofern nur

der Steuerung von mengenmäßigen Versorgungs-
beziehungsweise Vorratsdefiziten, nicht aber der
Bewältigung der preislichen Volatilität des Markts
oder gar der aktiven Diversifizierung der Bezugs-
quellen. Die Mitgliedsstaaten müssen Vorräte in
einer Höhe anlegen, die in jeder Kategorie von
Erdölerzeugnissen mindestens dem Verbrauch an
90 Tagen entspricht. Sie müssen handeln, wenn die
Gefahr einer Versorgungsunterbrechung besteht.
Hierzu müssen sie Aktionspläne ausarbeiten und
die geeigneten Organe und Befugnisse schaffen,
die es ihnen ermöglichen, Vorräte auf dem Markt
abzusetzen und den Verbrauch einzuschränken,
Lieferungen an prioritäre Verbraucher zu gewähr-
leisten und die Preise zu regulieren. Im Fall einer
Krise kann die Kommission auf Ersuchen eines
Mitgliedsstaats oder aus eigener Initiative eine
gemeinschaftliche Zielsetzung im Hinblick auf die
Reduzierung des Verbrauchs festlegen. Die Ent-
scheidung über die Freigabe von Erdölreserven
jedoch obliegt den einzelnen Mitgliedsstaaten,
auch wenn in Bezug auf die Koordinierung auf
Gemeinschaftsebene Konsultationen vereinbart
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wurden. Die Kommission kann also im Krisenfall
ein Verbrauchsziel festlegen, aber keine abge-
stimmte Freigabe von Vorräten vorschreiben. Um
die Gemeinschaftsmechanismen in diesem Bereich
zu stärken, legte die Kommission seit dem Jahr
2002 weitere Richtlinien-vorschläge vor:
➭ Vorschlag für eine Richtlinie über die Anglei-

chung der Maßnahmen zur Sicherung der
Versorgung mit Erdölerzeugnissen (KOM(2002)
488-2).

➭ Vorschlag für eine Richtlinie zur Aufhebung
der bisherigen Richtlinien 68/414/EWG und
98/93/EG sowie der Richtlinie 73/238/EWG (KOM
(2002)488-4).

➭ Vorschlag für eine Richtlinie zur Verpflichtung
der Mitgliedsstaaten, Mindestvorräte an Erdöl
und/oder Erdölerzeugnissen zu halten (KOM
(2004)35 endgültig).
Die Kommission nahm die Richtlinienvorschläge

KOM(2002)488-2+4 im Oktober 2004 wegen feh-
lender Akzeptanz zurück. Sie wollte die Versor-
gungssicherheit mittels einer Erhöhung der strate-
gischen Reserven von einem Zeitraum von 90 auf
120 Tage (ab dem 1. Januar 2007) ausdehnen. Die
Mitgliedsstaaten sollten verpflichtet werden, eine
öffentliche Erdölbevorratungsstelle einzurichten,
die mittelfristig Vorräte in Höhe von mindestens 40
Verbrauchstagen halten soll. Die Kommission sollte
weitreichende Befugnisse bei der Verwaltung der
Notreserven erhalten. So hätte sie die Mitglieds-
staaten zur schrittweisen Freigabe der Sicherheits-
vorräte und zu spezifischen oder globalen Ein-
schränkungen des Verbrauchs verpflichten kön-
nen, wenn 7 % der normalen weltweiten Rohöl-
Liefermenge wegfallen oder wenn der Rohölpreis
auf den Spotmärkten so hoch ist, dass bei einem
zwölfmonatigen Anhalten dieses Preises die Kos-
ten der Ölimporte der Gemeinschaft in den darauf
folgenden zwölf Monaten um mehr als ein halbes
Prozent des Vorjahrs-Bruttoinlandsprodukts der
EU im Vergleich zu den durchschnittlichen Kosten
der Erdölimporte in den letzten fünf Jahren anstei-
gen würden.

Das EP sprach sich jedoch im September 2003
gegen den Kommissionsvorschlag zur Versorgungs-
sicherheit im Bereich Erdöl aus. Das von der IEA
eingerichtete Reservesystem sei ausreichend. Auch
der Rat hält im Bereich der Ölversorgung die
bestehenden Mechanismen und Instrumente für
ausreichend und wirksam und ist dem Kommissi-
onsvorschlag nicht gefolgt. Gegebenenfalls könn-
ten aber die Krisenkonzepte der Gemeinschaft
enger an die IEA-Mechanismen gekoppelt wer-
den, um ein Maximum an Synergien zu erzielen.
Somit hat der Richtlinienvorschlag vorerst nicht
die nötige Zustimmung gefunden, einen neuen
EU-Mechanismus gibt es in diesem Bereich also bis
auf weiteres nicht.

Trotz etlicher Initiativen und einzelner Sonder-
aufträge der Kommission ist es bisher auch nicht
gelungen, durch ein Konsultationsgremium den
internationalen politischen Dialog mit den Ölför-
derländern auf Gemeinschaftsebene fest zu insti-
tutionalisieren oder gar die Öl- und andere Ener-
gieversorgungsfragen als eigenständiges Aufga-
bengebiet in die Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europäischen Union zu integrieren.

Fazit

Die energiepolitischen Rahmenbedingungen in
der EU müssen den Herausforderungen der Zu-
kunft, insbesondere den veränderten Gegeben-
heiten in Europa wie zum Beispiel der bald
absehbaren Erschöpfung der europäischen Mine-
ralöl- und Erdgasvorräte sowie den neuen globa-
len Dimensionen und Problemstellungen der
Energieversorgung angepasst werden. Das be-
trifft dringender denn je auch das Ziel der Energie-
versorgungssicherheit. Der Europäische Energie-
binnenmarkt erhöht zwar durch die Ausweitung
und Integration der nationalen Energiemärkte
ein Stück weit auch die Versorgungssicherheit der
Verbraucher. Zugleich schafft der Liberalisierungs-
prozess aber auch neue Unsicherheiten und Koor-
dinierungsnotwendigkeiten. Zudem ersetzt be-
ziehungsweise erhält er weder eigene Vorräte
noch begrenzt er die zunehmende Abhängigkeit
der Primärenergieversorgung von dritten Län-
dern. Und schließlich schafft die Umwelt- und
Klimapolitik gravierende Zielkonflikte.

Bereits auf die Frage, wer für die Energieversor-
gungssicherheit in der EU zuständig ist, fehlen
eindeutige Antworten. Zwar obliegt die Gestal-
tung und Verantwortung der jeweiligen nationa-
len Energieversorgungsstrukturen vorrangig den
Mitgliedsstaaten selbst, doch können sie dabei
natürlich nur im gesetzten europäischen Rahmen
handeln, und es bleiben wesentliche Koordinie-
rungsnotwendigkeiten sowie Aufgaben, die bes-
ser beziehungsweise mit Mehrwert auf Gemein-
schaftsebene durchzuführen sind. Darüber hinaus
besteht ein Regelungsbedarf für den Fall, dass
einzelne Mitgliedsstaaten ihrer energieversor-
gungspolitischen Verantwortung unter Umstän-
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den zum Schaden der übrigen Gemeinschaft nicht
nachkommen. Und auf der Gemeinschaftsebene,
das heißt zwischen Rat, Europäischem Parlament
und Kommission ist im Energiebereich einschließ-
lich der Versorgungssicherheitsproblematik ma-
teriell auch nicht immer ganz klar, wer wofür
eigentlich die Verantwortung zu tragen hat.

Wie die hier vorgenommene Bestandsaufnah-
me gezeigt hat, verfügt die EU dennoch bereits
über ein begrenztes Instrumentarium auch im
Bereich der Energieversorgungssicherung. Für des-
sen Weiterentwicklung lassen sich einige wesentli-
che Prinzipien formulieren: Die Gemeinschaft ist
nicht dazu aufgerufen, EU-weit einheitlich den Mix
der Energieträger und -technologien festzulegen
oder den Mitgliedsstaaten verbindliche Planziele
für ihre Energieversorgungsstrukturen aufzuerle-
gen. Die Energiepolitik in Europa braucht aber ein
kohärentes Gesamtkonzept, das gemeinsame Leit-
linien und Kriterien für ausgewogene Problemlö-
sungen formuliert, das Instrumentarium hinrei-
chend differenziert und sachgerecht gestaltet, die
maßgeblichen Ziele und Einzelmaßnahmen effek-
tiv aufeinander abstimmt sowie die Zuständigkei-
ten sinnvoll zuordnet und wo immer nötig
miteinander verzahnt. Von großer Bedeutung er-
scheinen insbesondere die stärkere Integration von
Energiepolitik und Gemeinsamer Außen- und Si-
cherheitspolitik sowie die Verbesserung der Ener-
gieeffizienz auf breiter Front.

Zu den wesentlichen Grundsätzen für die Siche-
rung der europäischen Primärenergieversorgung
muss indes auch gehören, einen ausgewogenen
Energiemix zu bewahren, alle verfügbaren Ener-
gieversorgungsoptionen einschließlich des Zu-
griffs auf die vorhandenen eigenen Energiereser-
ven offen zu halten, einseitige externe Abhängig-
keiten soweit wie möglich zu vermeiden sowie
mehr Vorsorge für unvorhergesehene Krisenfälle
zu schaffen. Darüber hinaus sind hinreichende
Planungssicherheit und Investitionsanreize für die
in der EU tätigen Energieunternehmen erforder-
lich – vom Kohlenbergbau und -handel sowie
Gasgewinnung und -verteilung über die Elektrizi-
tätswirtschaft im weiteren Sinn bis hin zur Mine-
ralöl- und alternativen Kraftstoffindustrie und
sonstigen regenerativen Energiequellen.

Über diese Fragen braucht die EU endlich eine
breitere öffentliche Debatte, die auch von den
nationalen Regierungen und Parlamenten der
Mitgliedsstaaten ernsthaft und unvoreingenom-
men geführt werden muss. Denn sonst treibt die
Energieversorgung der Union in gefährliche Ab-
hängigkeiten und Risiken. Wie Bundeskanzler
Schröder kürzlich im Hinblick auf die Energie- und
Rohstoffsicherung in Deutschland bemerkte, müs-
sen nunmehr die bestehenden Handlungsspiel-
räume offensiv genutzt werden, nachdem „wir es
versäumt haben, weil wir die Rohstoffversorgung
als selbstverständlich angesehen haben, früh
genug und prophylaktisch über Strategien zur
Sicherung zu reden” (17).
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